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Anlage 3  
 
 

Stellungnahmen der Behörden über die Ziele und Zwec ke der Planung (Beteiligung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB)   

 
Die planungsbetroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wur-
den im November 2015 über die Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet:  
 

- das Eisenbahn-Bundesamt  
- der Verband Region Stuttgart  
- der Zweckverband Bodenseewasserversorgung  
- das Gesundheitsamt  
- das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  
- die Deutsche Bahn AG  
- die Industrie- und Handelskammer  
- das Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
- die Deutsche Telekom  
- die Kabel-BW/Unity-Media  
- das Amt für Umweltschutz  
- der NABU Stuttgart e.V.  
- der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V.  
- das Regierungspräsidium Stuttgart  
- der Naturschutzbeauftragte der Stadt Stuttgart  
- die Stuttgarter Straßenbahnen AG  
- die Netze BW  
- der Verschönerungsverein Stuttgart e. V.  
- der Verband Region Stuttgart  
 

Es wurden folgende Stellungnahmen vorgetragen:  
 
 

Eisenbahn-Bundesamt   
Schreiben vom 20. November 2015   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Bitte um Beteiligung der Deut-
schen Bahn als Betreiber der Eisen-
bahnbetriebsanlagen.  
 

 
Die Deutsche Bahn wurde über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung 
unterrichtet.  

+ 

 
Industrie- und Handelskammer   
Schreiben vom 23. November 2015   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Es wird angeregt, im Hinblick auf inno-
vative Belieferungskonzepte Flächen 
für Packstationen vorzusehen. Dane-
ben wird vorgeschlagen, neben dem 
Wohnen auch die Möglichkeit der An-
siedlung gewerblicher Nutzungen zu 
prüfen.  
 

 
Zielsetzung dieses Bebauungsplans ist 
die Umnutzung einer bereits vorhandenen 
Bestandsbebauung zur Schaffung von 
dringend benötigtem Wohnraum. Gewerb-
liche Nutzungen sind deshalb im Bebau-
ungsplan nur ausnahmsweise eingeräumt.  
 
Innerhalb des Geltungsbereichs befinden 
sich keine Freiflächen, die sich als Stand-

+⁄- 
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ort für die Einrichtung von Packstationen 
eignen würden. Im Rahmen der Planun-
gen für die anschließenden Bauabschnitte 
sollen jedoch die Fragestellungen bezüg-
lich der Infrastruktur für innovative Beliefe-
rungskonzepte erneut untersucht werden.  
 

 
Verband Region Stuttgart   
Schreiben vom 25. November 2015   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Hinweis, dass der Planung keine regio-
nalplanerischen Zielsetzungen entge-
genstehen. Bitte um weitere Verfah-
rensbeteiligung.  
 

Kenntnisnahme + 

 
Deutsche Bahn   
Schreiben vom 25. November 2015   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Hinweis, dass für die bestehende 
Bahnstrecke (Gäubahn) Immissionen 
(wie Bremsstaub, Lärm, Erschütterun-
gen usw.) entschädigungslos zu dulden 
sind.  
 
Hinweis, dass von zukünftigen Tunnel-
bauwerken (Stuttgart21) nur das AWS-
Areal* betroffen ist.  
 
� red. Hinweis: Das AWS-Areal befindet sich östlich der 
Türlenstraße in rund 200 m Entfernung vom Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplans.  
 

Kenntnisnahme  + 

 
Amt für Umweltschutz   
Schreiben vom 9. Dezember 2015   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Keine Anregungen  
 

-   

 
Deutsche Telekom   
Schreiben vom 15. Dezember 2015   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Hinweis auf vorhandene Leitungen der 
Deutschen Telekom  
 

 
Die Leitungen befinden sich im städti-
schen öffentlichen Straßenraum bzw. un-
terhalb einer öffentlichen Grünfläche, sind 
daher für Instandhaltungsmaßnahmen 
jederzeit zugänglich und müssen nicht 
durch die Festsetzung von Nutzungsrech-
ten besonders gesichert werden.  
 

+ 
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Netze BW   
Schreiben vom 17. Dezember 2015   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Hinweis auf die Leitungsinfrastruktur 
der Netze BW.  
 

 
Die Leitungen befinden sich im städti-
schen öffentlichen Straßenraum bzw. un-
terhalb einer öffentlichen Grünfläche, sind 
daher für Instandhaltungsmaßnahmen 
jederzeit zugänglich und müssen nicht 
durch die Festsetzung von Nutzungsrech-
ten besonders gesichert werden.  
 

+ 

 
Regierungspräsidium Stuttgart   
Schreiben vom 22. Dezember 2015   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Hinweis, dass im Hinblick auf die ge-
plante hauptsächliche Ansiedlung einer 
Wohnnutzung die Festsetzung eines 
Allgemeinen Wohngebiets gemäß 
§ 4 BauNVO zutreffend ist und die 
Festsetzung eines Mischgebiets dem-
gegenüber einen nur eingeschränkten 
Wohnanteil zulassen würde.  
 

 
Im Bebauungsplan ist ein allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt.  
 

+ 

Hinweis auf denkmalfachliche Zielvor-
stellungen bei Umnutzung vorhandener 
Kulturdenkmale. Bitte um Beachtung 
dieser Zielvorstellungen und um nach-
richtliche Übernahme der Denkmalei-
genschaft im Bebauungsplan.  
 

Zwischenzeitlich wurde die Denkmalei-
genschaft des Bürgerhospitals mit der 
Entscheidung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart vom 4. August 2017 aufgehoben. 
Eine entsprechende nachrichtliche Über-
nahme ist somit nicht mehr erforderlich.  
 

 

 
Keine Stellungnahme abgegeben haben der Zweckverband Bodenseewasserver-
sorgung, das Garten-, Friedhofs- und Forstamt, die Unity Media (vormals Ka-
bel BW), der NABU Stuttgart, der Landesnaturschutzverband, der Naturschutzbe-
auftragte der Stadt Stuttgart und der Verschönerungsverein Stuttgart.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf fentlicher Belange zum Be-
bauungsplanentwurf (Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 Ba uGB)   

 
 
Um Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf vom 20. Juni 2017 und der Be-
gründung vom 20. Juni 2017 wurden gebeten:  
 

- das Eisenbahn-Bundesamt  
- der Verband Region Stuttgart  
- der Zweckverband Bodenseewasserversorgung  
- das Gesundheitsamt  
- das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  
- die Deutsche Bahn AG  
- die Industrie- und Handelskammer  
- das Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
- die Deutsche Telekom  
- die Straßenverkehrsbehörde  
- die Kabel-BW/Unity-Media  
- das Amt für Umweltschutz  
- der BUND Regionalverband Stuttgart  
- der NABU Stuttgart e.V.  
- der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V.  
- das Regierungspräsidium Stuttgart  
- der Naturschutzbeauftragte der Stadt Stuttgart  
- die Stuttgarter Straßenbahnen AG  
- die Stuttgart Netze Betrieb GmbH (vormals EnBW Regional AG)  
- der Verschönerungsverein Stuttgart e. V.  
- der Verband Region Stuttgart  
- der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH  
 

Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden 
folgende Stellungnahmen vorgetragen:  
 

 
Gesundheitsamt   
Schreiben vom 6. Juli 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Keine Anregungen  
 

-   

 
Bodensee-Wasserversorgung   
Schreiben vom 7. Juli 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Keine Anregungen  
 

-   

 
Eisenbahn-Bundesamt   
Schreiben vom 11. Juli 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Keine Anregungen, Bitte um Beteili-
gung der Deutschen Bahn.  
 

Die Deutsche Bahn wurde beteiligt (siehe 
unten)  + 
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Deutsche Bahn AG   
Schreiben vom 13. Juli 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Hinweis auf die aus Betrieb und Erhal-
tung der benachbarten Bahnanlagen 
entstehenden Immissionen (insbeson-
dere Luft- und Körperschall usw.)  
 

Die möglichen Immissionen aus Bahnan-
lagen sind im Bebauungsplan berücksich-
tigt (Kennzeichnung, Hinweise)  + 

 
Straßenverkehrsbehörde   
Schreiben vom 21. Juli 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans befindet sich innerhalb des Park-
raummanagementgebiets N2. Es wird 
diesbezüglich darauf hingewiesen, 
dass sich die im Bebauungsplan vor-
gesehene hälftige Reduzierung der 
Verpflichtung zur Herstellung von Kfz-
Stellplätzen negativ auf die Zielsetzun-
gen des Parkraummanagements aus-
wirken wird. Erschwerend kommt der 
Umstand hinzu, dass vorgesehen ist, 
den Stellplatzbedarf für die in den Kli-
nikgebäuden neu zu errichtenden 
Wohnungen in den Tiefgaragen der 
benachbart geplanten neuen Wohnblö-
cke nachzuweisen, diese aber erst mit-
telfristig fertiggestellt sein werden, so-
dass für einen Interimszeitraum keine 
Kfz-Parkierung gegeben sein wird.  
 
Auch wird klargestellt, dass eine Ab-
schätzung der Auswirkungen auf das 
Parkraummanagement nur anhand der 
verbindlich zu erwartenden Wohnungs-
anzahl möglich sein wird.  
 

Aufgrund seiner Innenstadtlage und sei-
ner guten ÖPNV-Anbindung eignet sich 
der Standort ‘Bürgerhospital‘ für eine hälf-
tige Reduzierung der bauordnungsrecht-
lich nachzuweisenden Kfz-Stellplätze. 
Nachteilige Auswirkungen auf das Park-
raummanagement dürften nicht zu erwar-
ten sein.  
 
Der Stellplatznachweis für die neu zu er-
richtenden Wohnungen erfolgt im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens. Vorge-
sehen ist nach gegenwärtigem Überle-
gungsstand (2017) die Errichtung von et-
wa 120 bis 150 neuen Wohneinheiten. 
Hierfür sind (bei hälftig reduziertem Stell-
platzschlüssel) zwischen 60 und 75 Stell-
plätze nachzuweisen.  
 
In dieser Größenordnung ist auch ein inte-
rimistischer Stellplatznachweis auf dem 
das Plangebiet umschließenden Kranken-
hausgelände möglich und soll durch ent-
sprechende Baulasten gesichert werden. 
Es kann somit davon ausgegangen wer-
den, dass - auch zeitlich begrenzt - kein 
zusätzlicher Parkierungsdruck auf die an-
grenzenden Straßenräume zu erwarten 
sein dürfte.  
 

+ 

 
Verkehrs- und Tarifverbund (VVS)   
Schreiben vom 25. Juli 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Die im Bebauungsplan festgesetzte 
Einschränkung der Stellplatzverpflich-
tung wird begrüßt, da der Standort 
‘Bürgerhospital‘ über eine gute ÖPNV-
Anbindung verfügt.  
 

Kenntnisnahme  + 

Ergänzende Hinweise zum ÖPNV-
Angebot.  
 

Die Hinweise sind in die Begründung 
übernommen.  
 

+ 
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Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau   
Schreiben vom 31. Juli 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Hinweise zu Baugrund und Hydrogeo-
logie  
 

Die Hinweise sind im Bebauungsplan 
übernommen  
 

+ 

 
Amt für Umweltschutz   
Schreiben vom 31. Juli 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Hinweise zu Artenschutz, Grundwas-
serschutz, Bodenschutz, Klima, Lufthy-
giene und Verkehrslärm.  
 

Die Hinweise wurden entsprechend in den 
Bebauungsplan und die Begründung ein-
gearbeitet.  
 

+ 

Es wird vorgeschlagen, im Bebauungs-
plan eine vollflächige Inanspruchnahme 
der Dachflächen durch Solaranlagen 
einzuräumen und auf Regelungen hin-
sichtlich der Höhenentwicklung von 
Solaranlagen zu verzichten.  

An die Dachflächen bestehen unter-
schiedliche konkurrierende Nutzungsan-
sprüche. Eine ausschließliche Mononut-
zung, die sämtliche anderen möglichen 
Einrichtungen von den Dachflächen ver-
drängt, ist nicht möglich. Neben der Not-
wendigkeit, die Dachflächen für die Ge-
winnung regenerativer Energie zu nutzen, 
ist es ebenso dringend geboten, mittels 
einer Dachbegrünung der sommerlichen 
Flächenaufheizung im städtischen Ver-
dichtungsraum entgegenzuwirken. In den 
Mittagsstunden der Sommermonate zei-
gen Messungen Temperaturunterschiede 
von 10°C an der Oberfläche von begrün-
ten mit unbegrünten Dächern auf. Ein wei-
terer legitimer Nutzungsanspruch besteht 
in der Notwendigkeit, im hoch verdichte-
ten Wohnungsbau den Bewohnern ein 
ausreichendes Angebot an wohnungsna-
hen Freiräumen zu sichern - gegebenen-
falls auch unter Inanspruchnahme von 
Dachflächen. So sind nach gegenwärti-
gem Überlegungsstand (2017) auf den 
Dachflächen des “Bettenbaus“ Freisitze 
für die Bewohner gegebenenfalls in Ver-
bindung mit einem Gemeinschaftsraum 
vorgesehen.  
 
Vor diesem Hintergrund wird im Bebau-
ungsplan die Nutzung der Dachfläche auf 
mehrere Nutzungsansprüche verteilt. Ne-
ben der Solarnutzung mit einem Flächen-
anteil von 40% wird ein ebenso hoher Be-
grünungsanteil (40%) gesichert. Weitere 
20% der Dachflächen blieben der Außen-
aufenthaltsnutzung und sonstigen techni-
schen Dachaufbauten vorbehalten.  

- 
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Die Höhe von Solaranlagen wird im Be-
bauungsplan aus stadtgestalterischen 
Gründen begrenzt, da die reflektierenden 
Oberflächen hoch aufgeständerter und 
steil geneigter Module auf den Dachflä-
chen des ohnehin bereits 20 Meter hohen 
‘Bettenbaus‘ eine unerwünschte Fernwir-
kung in erheblichem Ausmaß entfalten 
würden. Zur Vermeidung solcher Effekte 
stellt der Bebauungsplan sicher, dass So-
larmodule möglichst niedrig und flachge-
neigt in die Dachflächen einzubinden sind.  
 

 
Unity Media (vormals Kabel-BW)   
Schreiben vom 1. August 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Keine Anregungen  
 

-   
 
Netze Stuttgart   
Schreiben vom 2. August 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Innerhalb der festgesetzten öffentlichen 
Grünfläche verläuft eine Fernwärmelei-
tung der Netze Stuttgart. Es wird darum 
gebeten, im Bebauungsplan ein ent-
sprechendes Leitungsrecht festzuset-
zen.  
 

Unterhalb öffentlicher Grün- oder Ver-
kehrsflächen verlaufende Leitungen sind 
für den Leitungsträger uneingeschränkt 
zugänglich. Die Festsetzung eines Lei-
tungsrechts ist hier nicht erforderlich.  
 
Im Hinblick auf eventuelle Umgestal-
tungsmaßnahmen im Bereich der öffentli-
chen Grünfläche (Herstellung von 
Spieleinrichtungen usw.) wird im Bebau-
ungsplan jedoch auf die Fernwärmelei-
tung hingewiesen.  
 

+ 

 
Verband Region Stuttgart   
Schreiben vom 3. August 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Es wird darauf hingewiesen, dass dem 
Bebauungsplan keine regionalplaneri-
schen Zielsetzungen entgegenstehen.  
 

-   

 
Industrie- und Handelskammer   
Schreiben vom 4. August 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Die Planungsabsicht, Läden, die der 
Gebietsversorgung dienen anzusiedeln 
und zur Unterstützung dieser Zielset-
zung Wohnungen im Erdgeschoss 
auszuschließen wird befürwortet.  
 
 

Die Planungsabsicht, im Interesse der 
Vermeidung nutzerischer Monostrukturen 
das Erdgeschoss ausschließlich den Ver-
sorgungs-, Dienstleistungsnutzungen vor-
zubehalten und das Wohnen dementspre-
chend hier auszuschließen, hat sich als 
nicht durchführbar erwiesen. Zukünftig soll 

- 
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neben den publikumswirksamen Versor-
gungs- und Dienstleistungsnutzungen im 
Erd- und Gartengeschoss auch das Woh-
nen zulässig sein.  
 

 
Regierungspräsidium Stuttgart   
Schreiben vom 4. August 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Denkmaleigenschaft aufgrund der ak-
tuellen Sanierungsüberlegungen (Ein-
bau von Wohnungen) gegebenenfalls 
entfallen wird.  
 

Die Absicht, Wohnungen in das Klinikge-
bäude einzubauen, erfordert Eingriffe in 
dessen Bausubstanz in einem Umfang, 
der den Verlust der Denkmaleigenschaft 
nach sich zieht. Zwischenzeitlich wurde 
von Seite des RP-Stuttgart die denkmal-
rechtliche Zustimmung hierzu erteilt. Das 
Bürgerhospital wird damit nicht mehr in 
der Liste der zu erhaltenden Kulturdenk-
male geführt.  
 
Die bislang im Bebauungsplanentwurf 
nachrichtlich übernommene Denkmalei-
genschaft der Sachgesamtheit ‘Bürger-
hospital‘ wurde gestrichen.  
 

+ 

 
NABU Stuttgart  
Schreiben vom 18. September 2017   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Es wird auf den wertvollen Baumbe-
stand des Geltungsbereichs hingewie-
sen, insbesondere das bei älteren 
Bäumen vorhandene Quartierspotential 
für geschützte Tierarten. Es wird be-
fürchtet, dass die geplante Umgestal-
tung des Parks mit der Einrichtung von 
Aufenthaltsbereichen und Spieleinrich-
tungen gegebenenfalls die älteren 
Bäume durch Bodenverdichtung und 
Beschädigung freiliegender Wurzeln 
gefährden kann.  
 

Im Bebauungsplan ist ein entsprechender 
Hinweis erfolgt. Weiterhin ist im Bebau-
ungsplan auf die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes hingewiesen.  
 

+ 

Die Gebäude Wolframstraße 61 und 63 
verfügen im Attikabereich über eine 
Quartierseignung für Fledermäuse und 
sollten vor eventuellen Baumaßnah-
men auf das Vorhandensein von Fle-
dermausquartieren untersucht werden.  
 

Im Bebauungsplan sind Empfehlungen 
zur Vermeidung der artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände des Bundesna-
turschutzgesetzes für Vögel, Fledermäuse 
und Reptilien aufgeführt.  
 

+ 

Es wird das Anbringen von Quartiers-
elementen für geschützte Vogelarten 
und Wildbienen empfohlen.  
 

Im Bebauungsplan sind entsprechende 
Hinweise erfolgt.  
 

+ 

Es wird empfohlen im Hinblick auf die Der Vorschlag, die klimatische Wirksam- +⁄- 
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günstigen klimatischen Auswirkungen 
von Dachbegrünungen, die Dachflä-
chen bereichsweise auch intensiv zu 
begrünen, um neben Gräsern und 
Stauden auch Sträucher und kleinere 
Gehölze auf Dachflächen pflanzen zu 
können.  
 

keit von Dachbegrünungen durch eine 
möglichst hohe Pflanzmasse zu verbes-
sern, ist sinnvoll, um effektiv der sommer-
lichen Flächenaufheizung entgegenzuwir-
ken. Messungen haben gezeigt, dass die 
im Sommer mittags gemessenen Oberflä-
chentemperaturen bei begrünten Dachflä-
chen um 10° niedriger ausfallen als bei 
Dachoberflächen ohne Begrünung. Dabei 
gilt: je größer die auf Gründächern herge-
stellte Pflanzmasse umso höher die erziel-
te Temperaturminderung.  
 
Im Verlauf des Planungsprozesses hat 
sich gezeigt, dass zugunsten der Nutzung 
regenerativer Energien der für die Dach-
flächen ursprünglich geplante Mindest-
Begrünungsanteil von 65% auf 40% redu-
ziert werden musste. Allerdings sind im 
Bebauungsplan für Teilbereiche des 
Dachs (DF2) intensive Begrünungen mit 
einer Mindestsubstratschichthöhe von 
25 cm festgesetzt.  
 

Ergänzend wird angeregt, im Bebau-
ungsplan Straßenbegleitgrün und Fas-
sadenbegrünungen vorzusehen.  
 

Im Bebauungsplan sind entsprechende 
Baumdarstellungen in den Straßenräu-
men erfolgt.  
 
Die Bestandsgebäude weisen keine für 
eine Begrünung geeignete Fassadenbe-
reiche auf.  
 

+⁄- 

 
Keine Stellungnahmen vorgetragen haben die Deutsche Telekom, der Verschönerungs-
verein Stuttgart, der Landesnaturschutzverband und der Naturschutzbeauftragte der 
Stadt Stuttgart.  
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Stellungnahmen der Behörden zum Bebauungsplanentwur f vom 25. Oktober 2017 
(erneute Behördenbeteiligung gemäß § 4a Abs.3 BauGB )  

 
 
 
 
Die planungsbetroffenen Behörden wurden zum geänderten Bebauungsplanent-
wurf vom 25. Oktober 2017 und der Begründung gleichen Datums erneut um Stel-
lungnahme gebeten und zugleich von der Auslegung des Bebauungsplans be-
nachrichtigt. Es wurden folgende Stellungnahmen vorgetragen.  
 

 
 
Gesundheitsamt   
Schreiben vom 16. Mai 2018   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

 
Hinweis auf zu treffende Vorkehrungen 
zum Schutz vor Verkehrsemissionen 
(Lärm und Luftschadstoffe).  
 

 
Im Bebauungsplan wurden entsprechende 
Festsetzungen betroffen, bzw. entspre-
chende Kennzeichnungen vorgenommen.  
 

+ 

Die planungsrechtliche Erfassung und 
Fortschreibung der in klimatischer Hin-
sicht eher problematischen Baumasse 
von Tunzhofer Straße 12 (‘Bettenbau‘) 
„ist […] aus Sicht des vorsorgenden 
Gesundheitsschutzes kritisch zu be-
trachten.“ Es wird darauf hingewiesen, 
dass „gerade vor dem Hintergrund der 
bedingt durch den Klimawandel zu-
nehmenden thermischen Belastungen 
im Stadtgebiet […] die Zielsetzung im 
präventiven Schutz vulnerabler Bevöl-
kerungsgruppen vor Hitzebelastungen 
liegen“ muss.  
 

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Bau-
masse des Gebäudes Tunzhofer Stra-
ße 12 (‘Bettenbau‘) an seinem Hangla-
genstandort klimatisch und lufthygienisch 
als problematisch anzusehen ist. Der 
achtgeschossige Gebäuderiegel, der sich 
mit einer Länge von 100 Metern quer zur 
Falllinie des Hanggeländes entwickelt, 
behindert in diesem Abschnitt den Luft-
austausch zwischen dem Talkessel und 
den Halbhöhen. Mit seiner planungsrecht-
lichen Fortschreibung wird dieser klima-
tisch und lufthygienisch unbefriedigende 
Zustand langfristig zementiert.  
 
Auch in wohnhygienischer Hinsicht ist der 
umzubauende ‘Bettenbau‘ als problema-
tisch einzustufen, da sein baukonstruktiv-
statisches Grundgerüst eine Mittelkorrido-
rerschließung vorgibt. Dieser Erschlie-
ßungstyp ist nur im Büro-, Schul-, Kran-
kenhausbau usw. gebräuchlich, nicht je-
doch im Geschosswohnungsbau, da die 
Mittelkorridorerschließung für Wohnungen 
keine Querlüftungsmöglichkeit zulässt und 
sich bei innenliegenden Korridoren zudem 
wenig soziale Kontrollmöglichkeiten ent-
wickeln können, sodass die Gefahr der 
Verwahrlosung nicht ausgeschlossen 
werden kann. Im Geschosswohnungsbau 
sind Korridorerschließungen aus diesem 
Grund umstritten und begegnen allenfalls 

- 
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als außenliegender Laubengang - nicht 
jedoch als zweibündig angebauter Mittel-
korridor.  
 
Dass, entgegen dieser in Kauf zu neh-
menden Nachteile, mit dem Wegfall der 
Kliniknutzung und der grundlegenden 
Neustrukturierung des vormaligen Klinik-
geländes nicht zugleich der ‘Bettenbau‘ 
durch eine der neuen Wohnnutzung und 
dem Hanglagenstandort maßstäblich an-
gemessenere Neubebauung ersetzt wird, 
verdankt sich seinem Erinnerungswert an 
das vormalige Bürgerhospital, einer tradi-
tionsreichen Stuttgarter Pflegeeinrichtung. 
Das Gebäude Tunzhofer Straße 12 (‘Bet-
tenbau‘) bildete als zentrale Pflege- und 
Behandlungseinheit den Kern der vorma-
ligen Klinik und war sogar zeitweise als 
beispielhafter Stuttgarter Klinikbau der 
Nachkriegsmoderne in der Liste der Kul-
turdenkmale erfasst. Mit seinem Erhalt soll 
innerhalb des ansonsten neu zu struktu-
rierenden Stadtraums ein Stück weit des-
sen Vorgeschichte und Entwicklung erin-
nert und ablesbar gemacht werden.  
 

 
Verband Region Stuttgart   
Schreiben vom 23. Mai 2018   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Hinweis, dass dem Planungsvorhaben 
keine regionalplanerischen Zielsetzun-
gen entgegenstehen.  
 

Kenntnisnahme   

 
Deutsche Bahn   
Schreiben vom 24. Mai 2018   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Hinweis, dass aus eisenbahntechni-
scher Sicht keine grundsätzlichen Be-
denken gegen den Bebauungsplan be-
stehen.  
 

Kenntnisnahme  

 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau   
Schreiben vom 25. Mai 2018   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Bestätigung, dass die bisherigen Hin-
weise des Landesamts ausreichend im 
Bebauungsplan berücksichtigt sind.  
 

Kenntnisnahme  
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Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart   
Schreiben vom 5. Juni 2018   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Hinweis, dass die Haltestelle ‘Stadtbib-
liothek‘ nicht mehr durch die Stadt-
bahnlinie U 12 angedient wird.  
 

Eine Aktualisierung der Begründung er-
folgt nicht. Die Begründung gibt den re-
daktionellen Sachstand zum Zeitpunkt der 
Vorbereitung des Auslegungsbeschlusses 
wieder (September/Oktober 2017). Die 
neue Führung der Stadtbahnlinie U 12 
wurde im Dezember 2017 in Betrieb ge-
nommen.  
 
Um die im Rahmen der Auslegung in die 
öffentliche Diskussion gestellte Begrün-
dung einer Planung möglichst unverändert 
zur Satzung zu bringen, sollten sich re-
daktionelle Anpassungen an zwischen-
zeitlich erfolgte Entwicklungen und Ver-
änderungen nur auf Sachverhalte erstre-
cken, die für eine mängelfreie Abwä-
gungsentscheidung unerlässlich sind. In 
der Begründung wird die ÖPNV-
Anbindung des Wohnstandorts Bürger-
hospital über die Haltestelle Stadtbiblio-
thek bei fünf Stadtbahn- und zwei Busli-
nien als leistungsfähig dargestellt.  
 
Diese Einschätzung behält auch bei Re-
duzierung der Anzahl andienender Linien 
von bisher sieben auf zukünftig sechs Li-
nien ihre Gültigkeit. Mit sechs andienen-
den Linien (vier Stadtbahn-/zwei Busli-
nien) weist die Haltestelle ‹Stadtbiblio-
thek› eine Verkehrsmitteldichte auf, die 
beispielsweise über dem maximal erreich-
baren ÖPNV-Kriterium der VwV-
Stellplätze für eine Stellplatzreduzierung 
liegt (mehr als 3 Bus- oder Bahnlinien).  
 
Eine redaktionelle Angleichung der Be-
gründung ist insofern nicht erforderlich 
und im Hinblick auf die Maßgabe, Abwä-
gungsmaterial möglichst nahe seiner in 
die öffentliche Diskussion gestellten Form 
zur Satzung zu bringen, auch nicht ange-
zeigt.  
 

+ 

 
Regierungspräsidium Stuttgart   
Schreiben vom 5. Juni 2018   

berücksichtigt                  =          +  
teilweise berücksichtigt   =         +⁄-  
nicht berücksichtigt         =           -  

Es wird auf die Belange der archäolo-
gischen Denkmalpflege hingewiesen. 

Der Hinweis, mögliche Bodeneingriffe be-
treffend, wurde an den zukünftigen 

+ 
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Der Geltungsbereich erfasst Teile des 
archäologischen Prüffalls „abgegange-
ne Siedlung Tunzenhofen“, wonach 
nach für durch Bodeneingriffe unge-
störte Bereiche Funde und Befunde zu 
der 1229 bezeugten Siedlung nicht 
ausgeschlossen werden können. Es 
wird in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass im Vorfeld eventuel-
ler Bauvorhaben, mit denen in bislang 
ungestörte Bodenbereiche eingegriffen 
wird, archäologische Untersuchungen 
und gegebenenfalls Rettungsgrabun-
gen erforderlich werden, die mehrere 
Wochen in Anspruch nehmen können 
und durch den Vorhabenträger zu fi-
nanzieren sind.  
 

Grundstückserwerber bzw. Vorhabenträ-
ger (SWSG) weitergegeben.  
 
Eingriffe in archäologisch ungestörte Bo-
denbereiche lassen sich aus den Bebau-
ungsplanfestsetzungen ohnehin nicht er-
warten, da der Bebauungsplan aus-
schließlich der Umnutzung und dem Um-
bau einer bereits vorhandenen Bebauung 
dient und sich damit die als über- bzw. 
unterbaubar festgesetzten Flächen aus-
schließlich auf bereits bebaute und damit 
archäologisch bereits gestörte Bodenbe-
reiche erstrecken.  
 
Auf die Maßgaben des Denkmalschutz-
rechts (§ 20 DschG), wonach Bodenfunde 
unverzüglich zu melden sind, wird im Be-
bauungsplan hingewiesen.  
 

 
Keine erneute Stellungnahme vorgetragen haben:  
 

- das Amt für Umweltschutz  
- die Industrie- und Handelskammer  
- die Netze BW  
- der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg  
- die Deutsche Telekom  
- der NABU Stuttgart.  

 
 
 


